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Ein Prager Professor zur postsozialistischen Problematik des Rechts

Wechseln, wandeln, weiterfiihren?

Was passiert mit dem Recht nach ei-
nem Systemwechsel? Mit dieser Fra-
ge sind theoretische Schwierigkeiten
und praktische Sorgen verbunden.
Das findet Dr. Karel Maly, Dozent an
der juristischen Fakultit der Prager
Karls-Universitit. Das Recht hinke
der politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Wende hinterher;
es habe weder verlissliche Kriterien
fiir die Bewéltigung der Vergangen-
heit noch vertrauenswiirdige Richtli-
nien fiir die Zukunft geschaffen. Die
zeitliche Unsicherheit sei natiirlich
genug, aber zu lange diirfe sie nicht
dauern; sonst verpasse die Bevolke-
rung den Zeitpunkt, in rechtsstaatli-
chen Kategorien denken zu lernen.

In einem Gesprdch fiir das «zeitbild»
kam Karel Maly auf verschiedene As-
pekte der Thematik zu sprechen. Er
hat die sozialistische Epoche in seinem
Land von Anfang an miterlebt. 1948,
im Jahr der kommunistischen Macht-
ergreifung, leistete er Militdrdienst.
1953, im Todesjahr Stalins, beendete
er seine Studien und machte anschlies-
send seine Universitdtskarriere als Par-
teimitglied mit Studienaufenthalt in
der UdSSR. Als Anhdnger des Reform-
kurses von 1968 wurde er nach der In-
vasion aus der Partei ausgeschlossen
und in seiner Lehrtdtigkeit zuriickge-
stuft. Heute ist er neben seiner Lehrtd-
tigkeit auch damit beauftragt, die Aus-
landskontakte der Fakultdt zu pflegen.

Herr Professor Maly, die Wende von
1989 hat die gesamte bisherige Ord-
nung betroffen. Es ist selbstverstind-
lich, dass das Folgen fiir Staat, Poli-
tik, Wirtschaft und Sozialgefiige hat.
Das impliziert, sollte man meinen, in
aller Selbstverstindlichkeit auch ent-
sprechende Folgen fiir das Recht.
Aber Sie finden, hier sei eine ganz
besondere Problematik gegeben oder
aufgetaucht; wieso?

Mit der besonderen Problematik
meine ich keineswegs eine abgeson-
derte Problematik. Beim Ubergang
von der einen zur andern Ordnung
hédngt alles zusammen, und in diesem
Sinn ist das Recht sicher Bestandteil
eines ganzen Komplexes von Ande-
rungen.

Hingegen ist das Recht nicht bloss
ein Anwendungsfall unter andern
Beispielen. Man kann sagen, dass ei-

ne neue Konzeption von Staat und
Wirtschaft an die Stelle der alten
Konzeption tritt, aber eine analoge
Feststellung beziiglich des Rechts
geniigt noch nicht. Im bisherigen Sy-
stem stellte das Recht keinen eige-
nen Wert dar; es war ein Instrument
im Dienst der Macht. Als menschli-
che Errungenschaft von eigenem
Gewicht muss es jetzt neu geschaffen
oder wiedererweckt werden.

Das bedingt ein qualitativ neues
Rechtsempfinden, eine andere Men-
talitdt. Sonst bleibt man in der alten
Dialektik stecken, dass sich die neue
Macht eben auch ihr neues Instru-
ment des Rechts schaffe, wihrend
die Grundforderung gerade umge-
kehrt verlduft: Die neue Macht muss
iiber sich die Prinzipien der Rechts-
staatlichkeit anerkennen.

Meinen Sie die Ablosung des «Un-
rechtsstaates» durch den Rechts-
staat?

Fiir die vorangegangene CSSR ist
mir das Wort vom «Unrechtsstaat»
zu wenig und zu viel, abgesehen da-
von, dass es schon fiir das nationalso-
zialistische Deutschland vergeben ist.

Wir hatten natiirlich eine Diktatur,
in der die Machthaber sich iiber jeg-
liches Recht hinwegsetzen konnten
wie sie wollten, was sie in unter-
schiedlichem Ausmass auch taten.
Gleichzeitig aber war diese Diktatur
sowjetischen Typs nicht eine beliebi-
ge Diktatur. Sie hatte eine ideologi-
sche Rechtfertigung, zu welcher fun-
damental die Auffassung gehorte,
dass es ein gemeinsam verbindliches
Recht fiir alle nirgends gab oder ge-
ben konnte.

So bedingten die Rechte von Proleta-
riat und Volk den Ausschluss von
Rechten fiir jegliche Feinde von Pro-
letariat und Volk. Das Recht konnte
so oder anders nur Klasseninteressen
ausdriicken, und die geschichtliche
Entscheidung konnte nur darin be-
stehen, es der richtigen Seite zuzu-
halten. In diesem Sinn bekannte sich
der Sozialismus tatsdchlich zur «Dik-
tatur des Proletariats» oder spéter
zur «Diktatur des ganzen Volkes».
Die Rechtlosigkeit des «Nichtvol-
kes», des Klassenfeindes, war da vor-
gegeben.
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Professor Maly wah-
rend des Interviews
(Foto: S. Sager).

Natiirlich sahen sich dann auch Pro-
letariat und Volk um ihre Diktatur
und ihre Rechte betrogen, aber das
ist eine andere Geschichte: Die Ver-
sprechungen der sozialistischen Uto-
pie wurden gebrochen, sobald es an
die Verwirklichung ging. Indessen
bleibt die Besonderheit, dass Recht
und Unrecht je nach Klassenlage
austauschbare Grossen waren, und
dem «sozialistischen Recht» allein
gebiihrte Anspruch auf Zukunft und
Weltgeltung. Und dieses hatte keine
ibergeordnete Bedeutung, sondern
hatte als laufender Dienst an den je-
weiligen Interessen des Sozialismus
verstanden und gehandhabt zu wer-
den.

Ein schillernder Begriff in einer ein-
deutigen Machtlage, ja? Aber spielte
das bis 1989 denn iiberhaupt noch ei-
ne Rolle? Teilte denn irgend jemand
noch die marxistisch-leninistische
Auffassung der Sache?

Nein, so nicht; die offiziell geltenden
Werte waren verbraucht und damit
die Werte iiberhaupt. Das ist eine
Gefahr fiir die Wertschétzung gerade
des Rechts als verldssliche Grundla-
ge des Zusammenlebens in Staat und
Gesellschaft.

Wieweit hatte das kommunistische
Gedankengut iiberhaupt Fuss gefasst?

Je nach Zeit, Schicht und Altersgrup-
pe unterschiedlich, aber insgesamt
gab es urspriinglich durchaus eine
grossere Faszination, als man heute
zu glauben geneigt ist. Und zur
Hauptsache bestand sie nicht darin,
dass man sich die kommunistische
Dialektik aneignete, sondern dass

man sie missverstand. Die kommuni-
stische Propaganda forderte das als
Niitzlichkeit.

1945 spielten die sowjetischen Trup-
pen bei uns einfach die Rolle der
Befreier von den Nazis, von den «Fa-
schisten». Ich weiss noch, dass ich als
Teenager zwischen 1945 und 1948 so-
wohl Mitglied der Gesellschaft fiir
Freundschaft mit der UdSSR als
auch der Gesellschaft fiir Freund-
schaft mit den USA war, in volliger
Unbefangenheit. Bei der schriftstel-
lerischen Intelligenzia, in der Tsche-
choslowakei so gut wie in Westeuro-
pa, dominierte die Priferenz fir den
Sozialismus, man traute ihm zu, die
wahre Demokratie zu bringen.

Nach der Machtergreifung von 1948
triumphierte der Stalinismus in einer
ganz genauen Ubertragung.

Nun waren wir vom Fussvolk der
Partei durchaus bereit, die ganze da-
malige Brutalitit als asiatische An-
wendung des Sozialismus zu verste-
hen, und als ich in der sowjetischen
Tauwetterperiode von 1962/63 im da-
maligen Leningrad weiterstudierte,
sah ich den «eigentlichen» Sozialis-
mus ndher kommen. Diese Linie tri-
umphierte bei uns im Frithjahr 1968,
als sie in der UdSSR schon voriiber
war. Viele von uns glaubten ehrlich
an den Dritten Weg.

Was danach kam, wurde als schiere
Okkupation eingestuft, und das blieb
so bis 1989. Man zog sich in die Pri-
vatsphére zuriick und scherte sich so
wenig um die Ideologie, dass sie
nicht einmal mehr einer Widerle-
gung wert war.




Und Sie sehen eine analoge Entwick-
lung der Mentalitit in bezug auf das
damalige sozialistische Recht?

So damalig ist es ja gar nicht, soweit
es auf seine kodifizierte Form an-
kommt, auf Gesetze und Rechtspre-
chung. Auch darf man die Umwiilzung
von 1989 nicht zu sehr heroisieren. Sie
erfolgte im Rahmen des allgemeinen
Umbruchs im Osten und wurde nicht
von unserer Bevolkerung speziell
und mit eigenen Opfern verdient.

Die politische und bald auch wirt-
schaftliche Wende war gewaltig, aber
in manchen Belangen wirkte sie sich
doch nur halbwegs aus. Insbesondere
ist es nicht so, dass wir mit der Ab-
16sung vom alten System ein grundle-
gend neues Recht erhalten hitten.

Wire das Ihrer Ansicht nach notig?

Ich wiinsche mir eine neue Mentali-
tét, aber die formelle Absage eben an
den «Unrechtsstaat» zuvor scheint
mir aus mehreren Griinden proble-
matisch. Es gibt durchaus die ver-
meintlich konsequente Auffassung,
wir sollten den Bruch mit dem dama-
ligen Recht deklarieren. Es habe sich
um ein verbrecherisches System ge-
handelt, und dessen Tréger seien per
se auch schuldig. Diese Linie wird
etwa von der radikaldemokratischen
Zeitung «Rudé Kravo — Necenzuro-
vané noviny» verfochten. Aber wo
sollte man da die Grenze zichen?

Demgegentiber vertritt der General-
staatsanwalt Jifi Setina (er war etwa
zwischen 1967 und 1989 kaltgestellt)
eine andere Auffassung der Abrech-
nung mit der Vergangenheit. Er moch-
te strafrechtlich jene Machthaber und
Funktionidre belangen, welche sich
unbekiimmert auch iiber ihre eigenen
sozialistischen Gesetze hinwegsetzten,
denn sie begingen personliches und
willkiirliches Unrecht. Das scheint mir
ein verniinftiges Kriterium in einem
Land, wo sich die grosse Mehrheit
mit dem System abgefunden hatte.

Ist es iiberhaupt wichtig, die Vergan-
genheit mit strafrechtlichen Mitteln
bewiltigen zu wollen?

Doch ja; das gehort zur Glaubwiir-
digkeit des Rechtsstaates. Das Ge-
fithl, man diirfe sich sowieso straflos

alles leisten, wenn man wichtig genug
sei, ist als Kontinuitdt verbreitet ge-
nug; man sollte es nicht durch Gleich-
giiltigkeit in solchen Belangen nih-
ren. Das verhindert freilich keines-
wegs, dass das Recht die vorrangige
Aufgabe hat, die wilde Entwicklung
seit 1989 in den Griff zu bekommen.

Was ist so wild an ihr?

Die Marktwirtschaft. Sie hat sich
materiell sofort kundgetan, auch in
einer gewaltigen Breitenentwicklung.
1992 waren bei uns, in der noch be-
stehenden CSFR, eine Million Leute
(relata refero) als Privatunternehmer
registriert, als freie Gewerbetreiben-
de. Oft handelt es sich um die vor-
sorgliche Einschreibung von staatli-
chen Angestellten, aber immerhin:
das ist direkt eine Massenbewegung.

Nun ist es in allen Lédndern mit tradi-
tionell bestehender Marktwirtschaft
eine Selbstverstdndlichkeit, dass die-
ses Spiel seine gesetzlichen Regeln
braucht. Bei uns fehlt es an diesem
Bewusstsein. Als Gegensatz zur ver-
achteten Staatswirtschaft sieht man
die Freiheit der Wirtschaft als
Schrankenlosigkeit und huldigt ei-
nem anderswo schon ldngst iiberwun-
denen «wilden Kapitalismus». Der
Begriff der «sozialen Marktwirt-
schaft» scheint momentan vollig aus-
gespielt zu haben. Da drohen Chaos
und Korruption iiberhandzunehmen,
besonders bei der jetzigen personel-
len Verfilzung von staatlicher An-
stellung und privatem Wirtschaften.
Ich bin aber der Meinung, dass diese
Entwicklung als eine natiirliche Re-
aktion auf die vergangene Periode
begriffen werden kann und dass die-
se Ubergangsphase in relativ kurzem
Zeitraum iiberwunden wird.

Dann gibt es die neue Steuergesetz-
gebung samt dem Problem, ihr Ach-
tung zu verschaffen.

Schliesslich gibt es auch ganze Berei-
che, bei denen es darum geht, die fri-
here Gesetzgebung aus ihrem Alibi-

dasein zu erlgsen und sie umzusetzen.

Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Umweltschutzge-

setzgebung. Der sozialistische Staat
hatte sie — was man vergessen hat
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und vergessen musste — aus Vorzei-
gegriinden erlassen und scherte sich
keinen Deut um die Verwirklichung,
wihrend das Land 6kologisch vor die
Hunde ging. Der unheilvolle Prozess
hélt an. Ich gehe ungefihr halbjdhr-
lich fiir ein paar Tage ins Isergebirge,
und von Mal zu Mal kann ich sehen,
wie neue Fldchen abgestorbener
Baumbestinde hinzugekommen sind:
Bald wird der Wald auch dort so tot
sein wie im Erzgebirge. Und wihrend
man im Parlament iiber neue Um-
weltgesetze nachdenkt, ist man noch
weit davon entfernt, auch nur die be-
stehenden Regelungen einzuhalten.

Auch werden dkologische Motive
hdufiger angefiihrt als gemeint. Ein

Beispiel dafiir ist der aktuelle Streit
um das stidbohmische Atomkraft-
werk von Temelin. Man hat den Be-
trieb auf osterreichisches Begehren
hin unterbrochen, und auch auf un-
serer Seite gibt es eine starke Bewe-
gung, welche die Stillegung verlangt.
Aber sie besteht nicht aus Umwelt-
schiitzern, sondern aus den Beschéf-
tigten der Braunkohlegewinnung, die
unsere Luft katastrophal vergiftet.
Da prangert Beelzebub den Teufel
an.

Und was macht da der Jurist?
Das variiert, aber im Durchschnitt

macht er zu wenig.
Interview: Christian Briigger

| LESERBRIEFE

Prager Alltag

Aus einem privaten Brief eines Prager
Redaktors an einen SOI-Mitarbeiter.

Da leben wir nun in einer wahrhaftig
andern Welt als frither und geniessen
die neuen Freiheiten. Alles dndert sich
rasant, und die neu verputzten Hauser
in der Innenstadt sind eine Freude.

Anderes macht keine Freude. Die
erschwinglichen Beizen sind zum ei-
nen Teil ersatzlos verschwunden und
zum andern Teil in Nobelrestaurants
mit zehnfach hoheren Preisen umge-
wandelt worden; da bleiben die aus-
lindischen Touristen mit ihrem giin-
stig eingewechselten Geld von Ein-
heimischen unbehelligt.

Das ist eines von vielen Beispielen
dafiir, wie iiberhastet und chaotisch
man das Land der freien Marktwirt-
schaft geoffnet hat. Die Nichtinter-
vention ist oben das Prinzip, und un-
ten wird es bezahlt. Die staatlichen
Monopole der Energie- und Waren-
verteilung halten insofern mit, als sie
die Preise nach eigenem Gutdiinken
ansetzen.

Die grosste Sorge ist der Zustand der
Umwelt. Die 6kologischen Taten von

Regierung und Parlament hinken der
Verseuchung hinterher. Schon hier
in Prag erstickt man fast, und in
Nordbohmen ist es noch schlimmer.

Es gibt noch anderes: ungestrafte
Korruption und Vetternwirtschaft.
Federfihrend ist da die alte Nomen-
klatura, aber neue Krifte tun es ihr
nach, und das keineswegs nur in den
untersten Etagen.

Ich weiss noch, wie Sie und ich zu-
sammen 1968 altklug befunden hat-
ten, die sozialistische Diktatur diirfe
nicht von einem schieren Kapitalis-
mus abgelost werden; eigentlich
schade, dass uns die Mitglieder der
heutigen Regierung nicht zuhdren
konnten.

Ja, der Ubergang ist schwer. Und
trotzdem: Mindestens 80 Prozent von
uns sind gliicklich, dem gehabten Sy-
stem entronnen zu sein. Manchmal
iiberkommt mich der Alptraum noch.
Die Demiitigungen, denen ich unter-
zogen wurde, als ich eine Ausland-
reise beantragte, hatten mir Trénen
der Scham in die Augen getrieben.
Das wenigstens sind nur noch
Erinnerungen. |

zeitbild5 ® 93 4-marz-1993



	Wechseln, wandeln, weiterführen? : Ein Prager Professor zur postsozialistischen Problematik des Rechts

